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Richtlinien für Schulveranstaltungen
Einwohnergemeinde Trimbach 

	
	1.
Allgemeine Bestimmungen



	
	1.1

	Grundsatz
	Gemäss Art. 5 der Schulverordnung vom 11. August 1986 unterstützt die Einwohnergemeinde Trimbach Schulveranstaltungen durch Beiträge für:



	
	- Schulreisen, Exkursionen

- Klassenlager

- Projektwochen

- Wintersportwochen inkl. Alternativsportwoche an der Oberstufe



	
	1.2

	Ziel
	Schulveranstaltungen tragen Wesentliches zur sozialen Erziehung bei. Man lernt sich besser kennen, lernt miteinander reden, sich gegenseitig helfen und für besondere Aufgaben auch Verantwortung übernehmen. Die stufengemässen Ziele und Inhalte einer Veranstaltung können verschieden sein.



	
	1.3

	Leitung/Verant-wortung
	Für die Leitung sind die organisierenden Lehrkräfte zuständig. Sie tragen auch die Verantwortung.



	
	1.4

	Teilnahme
	Aus pädagogischen Gründen ist es sehr erwünscht, dass alle Schülerinnen und Schüler an der Veranstaltung teilnehmen. Falls ein Gesuch um Befreiung von der Veranstaltung vorliegt, muss ein Gespräch mit den Eltern stattfinden. Wenn sie am Gesuch festhalten, müssen die betroffenen Schüler dispensiert werden. Für sie ist ein Ersatzangebot vorzusehen: In der Regel Schulbesuch in einer andern Klasse der entsprechenden Schulstufe während der ganzen Dauer der Veranstaltung. Vorbehalten bleiben die §§24 des Volksschulgesetzes vom 14. September 1969, Teilrevision vom 31. August 2004 (Disziplinarreglement).



	
	1.5

	Gesuch/Geneh-migung
	Mit dem Budget der Einwohnergemeinde sind sämtliche Veranstaltungen anzumelden, damit die Kosten für das entsprechende Jahr berücksichtigt werden können.



	
	Das Gesuch für die Schulveranstaltung ist mit den entsprechenden Unterlagen, einschliesslich des Kostenvoranschlags spätestens eine Arbeitswoche vor der Veranstaltung der Schulleitung zur Genehmigung zu unterbreiten.




	
	Aus besonderen Gründen kann die Schulleitung beschliessen, auf die Durchführung von Veranstaltungen zu verzichten. Hier geht es da-rum, allfällige Risikos auszuschalten.




	
	1.6

	Kosten/Beiträge
	Die Gemeinde Trimbach und die Eltern teilen sich, abgesehen von Winterlagern und der Trimbacher Kurswoche, die Kosten hälftig.

	
	Die Beiträge werden jeweils mit dem Budget festgelegt und bei Bedarf angepasst. Sie sind im Anhang aufgeführt.

Abrechnung: Die Abrechnungen sind spätestens nach einem Monat der Schulleitung abzugeben. Über eine Fristverlängerung entscheidet die Schulleitung.



	
	1.7

	Härtefälle
	Wenn finanzielle Härtefälle vorliegen, kann der Elternbeitrag angemessen reduziert werden. Der Lehrerschaft und den Eltern steht ein Antragsrecht zu. Beurteilung und Entscheid liegen beim Sozialdienst.



	
	1.8

	Versicherung
	a) Während einer Schulveranstaltung sind die Lehrerschaft und die Leiter gegen Unfall und Haftpflicht versichert. Die Haftpflicht-Versicherung deckt Schäden, wenn die Gemeinde als Veranstalter haftpflichtig wird. Für die Schüler besteht keine eigene Haftpflichtversicherung (Haftung der Eltern).

b) Bei der Verwendung von privaten Fahrzeugen übernimmt die Einwohnergemeinde im Schadenfall allfällige Selbstbehalte. Für die Dauer einer Schulveranstaltung kann eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen werden, deren Kosten die Einwohnergemeinde übernimmt.



	
	

	
	

	
	

	
	2.
  Veranstaltungen



	
	2.1

	Schulausflüge
	Grundsatz

Jedes Schuljahr werden eine Schulreise (ausgenommen im Jahr des Klassenlagers), Wanderungen und Exkursionen unternommen.



	
	Ziel

Die Schulausflüge sind Gemeinschaftserlebnisse, die stufengemässen Unterrichtszielen dienen.



	
	Reiseziele

Reiseziele und Programme sind der Schulstufe anzupassen. In der Oberstufe kann auch das angrenzende Ausland einbezogen werden.



	
	Dauer

Die Schulausflüge dauern in der Regel einen Tag. Es sind zweitägige Ausflüge möglich.




	
	Leitung/Verantwortung

Für die Leitung der Schulausflüge ist die Klassenlehrperson verantwortlich. Diese muss von einer erwachsenen Person begleitet werden.



	
	Schulbeginn nach Schulausflügen

Nach ganztägigen Schulausflügen beginnt der Unterricht um 09.10 Uhr.




	
	

	
	2.2

	Klassenlager
	Grundsatz

Klassenlager sind aus pädagogischen Gründen erwünscht. Deshalb finden folgende obligatorische Klassenlager statt:

- im 5. Schuljahr oder im 1. Semester 6. Schuljahr:
1 Klassenlager

- im 8. Schuljahr oder im 1. Semester 9. Schuljahr:
1 Klassenlager

Weitere Klassenlager für alle Stufen können ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde durchgeführt werden. Die Bewilligungskompetenz liegt bei der Schulleitung.



	
	Ziel

Die Klassenlager fördern das Zusammenleben in der Klasse. Die Thematik ist stufenbezogen. Beispiele: Projekt, Sport, Sprache, 

Berufswahl usw.



	
	Dauer

Die Klassenlager dauern 4 bis 6 Tage.



	
	Leitung

Die verantwortliche Lehrkraft muss von einem weiteren Leiter oder einer Leiterin des anderen Geschlechts begleitet werden. 

Weitere Personen, z.B. Gruppenleiter, Küchenpersonal können beigezogen werden.




	
	Lagerabrechnung

Die Abrechnungen sind spätestens nach einem Monat der Schulleitung zuzustellen. Über eine Fristverlängerung entscheidet die Schulleitung.



	
	2.3

	Wintersport-woche
	Grundsatz

Es können Lager mit erweitertem Wintersportangebot organisiert werden. Alle Lager werden in der gleichen Woche durchgeführt.



	
	Dauer

Die Lager dauern 5–6 Tage.



	
	Leitung

Für jedes Lager wird eine Lehrperson als Lagerleiter/-in bestimmt. Sie ist für die Vorbereitung und für die Durchführung des Lagers verantwortlich.

Für den Unterricht im Lager kann sie für je 6–10 Schüler/innen einen Leiter/-in einsetzen.


	
	Lagerabrechnung

Die Abrechnungen sind spätestens nach einem Monat der Schulleitung zuzustellen. Über eine Fristverlängerung entscheidet die Schulleitung. 




	
	2.4

	Trimbacher Kurswoche
	Grundsatz

Auch beim Kursangebot zuhause soll das Gemeinschaftserlebnis zum Tragen kommen. Die Kursleitung erstellt für die Schüler/-innen ein Wahlpflichtprogramm, welches verschiedene Bereiche abdecken soll.



	
	Dauer

Die Kurswoche beinhaltet 9 Halbtage. Sie dauert von Montagmorgen bis Freitagnachmittag.




	
	Leitung/Verantwortung
Alle Lehrpersonen die nicht an der Wintersportwoche teilnehmen, werden im Rahmen ihrer Pensen in die Trimbacher Kurswoche eingebunden.

Eine Lehrperson übernimmt die Verantwortung als Kursleiter/-in.




	
	Abrechnung

Die Abrechnungen sind spätestens nach einem Monat der Schulleitung zuzustellen. Über eine Fristverlängerung entscheidet die Schulleitung.

Für das Kursangebot können auch Fachpersonen beigezogen werden.



	
	Organisation

Es steht den Lehrpersonen frei, Theater, Konzerte, Filme u. a. m. zu besuchen oder zu organisieren, Referenten einzuladen und Fachleute beizuziehen.



	
	2.5

	Projektwoche/

Projekttage
	Grundsatz

Schüler/-innen und Lehrer/-innen erhalten die Gelegenheit, sich intensiv mit Themen zu befassen.



	
	Ziele

Durch neue Zusammensetzungen der Klassen oder Gruppen lernen sich die Schüler/-innen besser kennen. Der Gemeinschaftssinn wird gefördert.



	
	Organisation 

Die Projektveranstaltungen werden stufen- oder schulhausweise durchgeführt. Schulhausweise Projektwochen werden im 3-Jahres-Turnus durchgeführt. Die Schulleiterkonferenz regelt den Turnus.




	
	3. Anhang



	
	Die folgenden Beiträge an Schulveranstaltungen basieren auf dem Stand 2006.



	
	3.1




	Schulausflüge
	Gemeindebeiträge/Elternbeiträge an Schulreisen/Exkursionen:


	
	- 5-jährige Kindergärtner
	
Fr.
6.–
	je Kind

	
	- 6-jährige Kindergärtner
	
Fr.
6.–
	je Kind

	
	
	
	

	
	- 1./2. Schuljahr
	
Fr.
19.–
	je Schüler/Schülerin

	
	- 3. Schuljahr
	
Fr.
24.–
	je Schüler/Schülerin

	
	- 4. Schuljahr
	
Fr.
34.–
	je Schüler/Schülerin

	
	- 5./6. Schuljahr
	
Fr.
40.–
	je Schüler/Schülerin

	
	- 7. Schuljahr
	
Fr.
54.–
	je Schüler/Schülerin

	
	- 8. Schuljahr
	
Fr.
57.–
	je Schüler/Schülerin

	
	- 9. Schuljahr
	
Fr.
60.–
	je Schüler/Schülerin


	
	

	
	Die Kosten und Entschädigungen für das Begleitpersonal sind in diesen Beträgen enthalten.



	
	3.2




	Klassenlager
	Gemeindebeiträge/Elternbeiträge:

In den Jahren der Klassenlager erhöhen sich die Gemeinde- und 

Elternbeiträge um je Fr. 115.–.

Die folgenden Ansätze sind für die Abrechnung festgelegt und in den Gemeinde- und Elternbeiträgen enthalten:



	
	Organisationskosten:

Zur Deckung der allgemeinen Unkosten wie 

Rekognoszierung, Auto, Energie, Sanitätsmaterial, 

Reinigung, usw.


max. Fr. 500.–

	
	Beiträge an die personelle Lagerorganisation:

- Begleitpersonen, Gruppenleiter
Fr. 30.– pro Tag

- Küchen-, Hilfspersonal
Fr. 30.– pro Tag

Die Ansätze für Spesen entsprechen dem GAV.

	
	


	
	3.3


	
	

	Wintersport-woche
	Beiträge pro Schüler/-in
	Gemeinde:
	Eltern:
	Total:



	
	- 7.–9. Schuljahr
	
Fr.
130.–
	
Fr.
260.–
	
Fr.
390.–

	
	
	
	
	

	
	Rekognoszierungsbeitrag Fr. 150.– pro Lager

In den Gemeinde- und Elternbeiträgen sind alle Lagerkosten und folgende Entschädigungen enthalten:

- Begleitpersonen, Gruppenleiter
Fr. 25.– pro Tag (Richtwert)

- Küchenpersonal
Fr. 50.– pro Tag (Richtwert)



	
	3.4


	
	
	


	Trimbacher Kurswoche
	Beiträge pro Schüler/in
	Gemeinde:
	Eltern:
	Total:



	
	- 7.–9. Schuljahr
	
Fr.
40.–
	
Fr.
60.–
	
Fr.
100.–

	
	
	
	
	


	
	3.5



	Projektwoche/

Projekttage
	Für die Projektwoche/Projekttage werden alljährlich Fr. 2000.– budgetiert. Die Verteilung wird durch die Schulleiterkonferenz geregelt.




	
	Beschlossen von der Schulkommission am 28. März 2006.

Gültig ab 1. Januar 2007.




	
	Genehmigt vom Gemeinderat am 16. Mai 2006



	
	Der Gemeindepräsident
Der Gemeindeschreiber

Martin Straumann
Röbi Wyss



	
	Die “Richtlinien für Schulveranstaltungen 2006“ ersetzen diejenigen von 1996.

	
	

	
	

	
	

	Nachtrag
	Beibehaltung der Wintersportwochen inkl. Alternativsportwoche an der Oberstufe.

	
	

	
	Beschlossen von der Gemeindeversammlung am 19. Juni 2006.



	
	Der Gemeindepräsident
Der Gemeindeschreiber

Martin Straumann
Röbi Wyss
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